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ErwGr

Erwägungsgrund 41 - Rechtsgrundlagen und Gesetzgebungsmaßnahmen

1 Wenn in dieser Verordnung auf eine Rechtsgrundlage oder eine Gesetzgebungsmaßnahme Bezug
genommen wird, erfordert dies nicht notwendigerweise einen von einem Parlament angenommenen
Gesetzgebungsakt; davon unberührt bleiben Anforderungen gemäß der Verfassungsordnung des
betreffenden Mitgliedstaats. 2 Die entsprechende Rechtsgrundlage oder Gesetzgebungsmaßnahme
sollte jedoch klar und präzise sein und ihre Anwendung sollte für die Rechtsunterworfenen gemäß der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden „Gerichtshof“) und des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vorhersehbar sein.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr040
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr042

	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 41 - Rechtsgrundlagen und Gesetzgebungsmaßnahmen



